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Bauüberwachung, Bauoberleitung, Bauleitung 
 

Wer koordiniert wen? 
 
Planende sind für die Bauüberwachung verantwortlich, Baufirmen für die Bau-
leitung. Ein Planender der Elektrotechnik koordiniert „seine“ Elektrofirma. Der 
Architekt eines Gebäudes, der Ingenieur eines Ingenieurbauwerks, koordiniert 
„seine“ Baufirma, darüber hinaus aber auch noch die Bauüberwachungen aller 
Technikgewerke. Ein Architekt als „verantwortlicher Bauleiter“ im Sinne einer 
Landesbauordnung stellt zudem sicher, dass die Bauausführung den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entspricht.  
 
Frage 1: Ein Ingenieur: Ich habe die 
Überwachung von Arbeiten zur Elektro-
technik für ein Gebäude im Auftrag. 
Muss ich dafür sorgen, dass dem aus-
führenden Unternehmen rechtzeitig ein 
Gerüst für Arbeiten an den Lampen zur 
Verfügung steht? 
 
Frage 2: Eine Ingenieurin: Ich habe 
große Lüftungsgeräte für ein Gebäude 
geplant. Diese sollen auf dem Dach auf-
gestellt werden. Muss ich prüfen, wann 
das Dach so weit vorbereitet ist, dass 
die Geräte installiert werden können? 
 
Frage 3: Eine Architektin: Zwischen 
Roh- und abgehängten Decken sind so-
wohl Lüftungskanäle als auch Kabelprit-
schen einzubringen. Die Lüftungsanla-
gen sind von einem Lüftungsplaner, die 
Elektroanlagen von einem Elektropla-
ner geplant worden. Es gibt also zwei 
Planer und Überwacher. Beide meinen, 
ich als Architektin müsse vorgeben, 
wann welche Baufirma ihre Anlagen 
montiert. Stimmt das? 
 
Frage 4: Ein Ingenieur: Bei einem Bau-
vorhaben findet 1-mal pro Woche eine 
Baubesprechung statt, an der der Auf-
traggeber, der Architekt, die beiden 
TGA-Planer die Baufirmen und alle 
Ausrüstungsfirmen teilnehmen. Ich 

habe die Heizungs-, Lüftungs- und Sa-
nitäranlagen geplant und auch die 
Überwachung im Auftrag. Der Architekt 
erstellt das Protokoll, vertritt jedoch die 
Ansicht, dass alles, was meine Ge-
werke betrifft, von mir gesondert zu pro-
tokollieren sei. Stimmt das? 
 
Frage 5: Eine Auftraggeberin: Wir ha-
ben die Leistungsphase 8 sowohl bei ei-
nem Architekten für das Gebäude als 
auch bei einem Ingenieur für die Tech-
nische Ausrüstung beauftragt. Nun be-
schweren sich beide bei mir, dass der 
jeweils andere eine Koordination ver-
säumt hätte. Muss ich die beiden koor-
dinieren? 
 
Frage 6: Eine Ingenieurin: Ich stelle 
wiederholt fest, dass die Bauarbeiter 
ohne Helm arbeiten. Muss ich das der 
Baubehörde melden? 
 
Vorab:  
Alle Anfragenden haben auf Nachfrage 
bestätigt, dass die Verträge mit den Pla-
nenden jeweils auf dem Leistungsbild 
der HOAI und mit den ausführenden 
Unternehmen auf der VOB/B basieren. 
Entsprechend sind für die Planungsleis-
tungen die Leistungsbilder der HOAI 
und für die Bauleistungen die VOB/B zu 
betrachten.  
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Zur HOAI: 
Die Leistungsphase 8 ist bei der Objekt-
planung Gebäude in § 34 Abs. 3 HOAI 
mit „Objektüberwachung – Bauüberwa-
chung“ bezeichnet. Derselbe Begriff 
wird auch für die Leistungsphase 8 bei 
Freianlagen (§ 39 Abs. 3 HOAI) und bei 
der Technischen Ausrüstung (§ 55 Abs. 
1 HOAI) verwendet. Die Leistungs-
phase 8 lautet bei Ingenieurbauwerken 
(§ 43 Abs. 1 HOAI) und bei Verkehrsan-
lagen (§ 47 Abs. 1 HOAI) „Bauoberlei-
tung“ und wird lt. Anlagen 12.1 und 13.1 
mit der Besonderen Leistung „Örtliche 
Bauüberwachung“ ergänzt. Die jeweili-
gen ersten Teilleistungen aller Leis-
tungsbilder schreiben übereinstim-
mend: „Überwachen der Ausführung 
(…)“. Damit spricht die HOAI präzise je-
weils von einer überwachenden Tätig-
keit und benennt diese im Wesentlichen 
durchgängig als „Bauüberwachung“. 
Zur VOB/B: 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 S. 3 führt zur Ausfüh-
rung des ausführenden Bauunterneh-
mens aus: „Es ist seine Sache, die Aus-
führung seiner vertraglichen Leistung 
zu leiten (…).“ Der Bauunternehmer hat 
also nach VOB/B die Leitung der Bau-
maßnahme. Für die Personen, die dies 
tatsächlich durchführen, hat sich folge-
richtig der Begriff „Bauleitung“ etabliert.  
Es wäre also allgemein hilfreich, wenn 
durchgängig bei Planungsleistungen 
von „Bauüberwachung“ und bei Ausfüh-
rungsleistungen von „Bauleitung“ ge-
sprochen würde. 
 
Antwort 1: Auf Nachfrage erläutert der 
Ingenieur, dass es um Arbeiten gehe, 
welche in einer Höhe von rund 3 Metern 
auszuführen seien, und dass im Bau-
vertrag mit der Elektrotechnikfirma um-
fassend die Anwendung der VOB/B und 
VOB/C vereinbart sei. Nach VOB/C DIN 
18382 Abschnitt 4.1.1 ist der Auf-, Um- 
und Abbau sowie das Vorhalten von 

Gerüsten für eigene Leistungen, sofern 
der Montageort nicht höher als 3,5 Me-
ter über der Standfläche liegt, Neben-
leistung. Nebenleistungen gehören 
nach VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1 
auch ohne Erwähnung im Vertrag zur 
vertraglichen Leistung (§ 2 Abs. 1 
VOB/B). Es ist also nicht Aufgabe des 
Ingenieurs, sondern Sache der Baulei-
tung des Bauunternehmens, das Ge-
rüst zu organisieren. 
 
Antwort 2: Nein. Das Dach ist für das 
Lüftungsgewerk eine Vorleistung, für 
die ein Dritter (vorliegend der Architekt) 
die Überwachungspflicht hat. Die Inge-
nieurin sollte folglich beim Architekten 
nachfragen und sich, bestenfalls schrift-
lich, bestätigen lassen, wann das Dach 
so weit ist, dass die Montage erfolgen 
kann. So kann nur der Architekt verant-
wortlich bewerten, ob die Dacharbeiten 
so weit sind, dass die Montage erfolgen 
kann. Denn die Bauüberwachung für 
Bauleistungen liegt beim Architekten 
und erst die Bauüberwachung der Lüf-
tungsanlage sodann bei der Lüftungs-
planerin. 
 
Antwort 3: In allen Leistungsphasen 1 
bis 7 hat der Objektplaner, hier die Ar-
chitektin, die Leistungen der Fachpla-
nung zu koordinieren und zu integrieren 
(ausführlich zur Koordination in den 
Leistungsphasen 1 bis 4, Kalte/Wiesner 
im Deutschen Ingenieurblatt 11/2018, 
S. 41). Für die terminliche Koordination 
bedeutet dies, dass die Architektin in 
der Leistungsphase 2 (lit. h), in der Leis-
tungsphase 3 (lit. f) und in der Leis-
tungsphase 5 (lit. d) Terminpläne er-
stellt und fortschreibt und abschließend 
in der Leistungsphase 8 (lit. d) so weit 
konkretisiert, dass alle Bau- und Tech-
nikgewerke terminiert sind. Tatsächlich 
hat damit die Architektin vorzugeben, 
wann die Technikarbeiten stattfinden. 
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Dies kann einzig die Architektin, da sie 
weiß, wann die baulichen Vorarbeiten 
so weit sind, dass die Technikarbeiten 
beginnen können (vergleiche hierzu 
Antwort 1). Dafür erhält die Architektin 
über § 33 Abs. 2 HOAI die Technikkos-
ten ganz oder weit überwiegend als an-
rechenbare Kosten für ihr Honorar. Für 
ihren übergreifenden Terminplan darf 
die Architektin jedoch erwarten, dass 
der jeweilige Technikplaner für sein Ge-
werk einen Terminplan erstellt, diesen 
mit ihr abstimmt und sodann übergibt 
(Leistungsphase 8 lit. c) der Anlage 
15.1 zu § 55 Abs. 3 HOAI). 
 
Antwort 4: Für den Ingenieur ist die 
Teilleistung lit. b) der Leistungsphase 8 
in Anlage 15.1 zu § 55 Abs. 3 HOAI 
maßgeblich, welche lautet: „Mitwirken bei 
der Koordination der am Projekt Betei-
ligten“. Es ist dieser Grundleistung ge-
schuldet, dass der Ingenieur auch an 
den Baubesprechungen (soweit seine 
zu überwachenden Leistungen betrof-
fen sind) teilnimmt. Baubesprechungen 
dienen schließlich der Koordination 
(ausführlich Kalte/Wiesner im Deut-
schen Ingenieurblatt 05/2020, S. 31). 
Weiter ergibt es Sinn, dass diese Koor-
dination eine Dokumentation in einem 
Protokoll erfährt, da sie somit auch auf 
der Vergütungsebene nicht mehr in 
Frage gestellt werden kann (siehe im 
Detail zum Thema „Nur wer schreibt, 
der bleibt!“ der Autoren im Deutschen 
Ingenieurblatt 01-02/2023, S. 38). So 
empfiehlt es sich, dass der Ingenieur für 
seinen Teil des Protokolls sorgt. 
Für den Architekten ist die Teilleistung 
lit. c) der Leistungsphase 8 in Anlage 
10.1 zu § 34 Abs. 4 HOAI maßgeblich, 
welche lautet: „Koordinieren der an der 
Objektüberwachung fachlich Beteilig-
ten“. Dem Wortlaut folgend hat der Ar-
chitekt die Bauüberwachung des Inge-
nieurs (und der anderen Fachinge-

nieure) zu koordinieren und dafür zu 
sorgen, dass seine Koordination in Pro-
tokollen dokumentiert ist. 
Streng nach dem Wortlaut müsste der 
Ingenieur damit die Sachverhalte seiner 
Technikgewerke betreffend selbst pro-
tokollieren. Sinnvoller ist es jedoch, 
dass Architekt und Ingenieur sich so zu-
sammenfinden, dass der Architekt das 
Protokoll insgesamt erstellt und der In-
genieur sowie auch die weiteren Ingeni-
eure, für Ihr jeweilig zu überwachendes 
Gewerk, ihren spezifischen Teil zum 
Protokoll erarbeiten und damit zu dem 
Gesamtprotokoll beitragen. Die eigene 
Protokollteilerstellung stellt auch für den 
Ingenieur sicher, dass genau das im 
Gesamtprotokoll steht, was er braucht. 
Eine solch enge und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit ist auch aus Haftungs-
gründen zu empfehlen; dazu mehr in 
der nachfolgenden Antwort 5. 
 
Antwort 5: Die Auftraggeberin teilt auf 
Nachfrage mit, dass sie bei beiden Pla-
nenden alle Grundleistungen beauftragt 
habe. Auf weitere Nachfrage bestätigt 
sie, dass weder der Architekt noch der 
Ingenieur vorbringen, dass ihnen Teile 
eines Auftrags fehlen würden. Vielmehr 
bewerten sie Schnittstellen unter-
schiedlich. Im Ergebnis hat die Auftrag-
geberin damit einen „Vollauftrag“ erteilt, 
bei welchem sich lediglich die Planen-
den nicht einig sind, wer was zu tun hat. 
Bei einem Vollauftrag ist es jedoch Auf-
gabe der an der Planung Beteiligten 
sich zu koordinieren. Bei einem Vollauf-
trag könnte die Auftraggeberin selbst 
völlig unkundig sein und darf sich den-
noch darauf verlassen, dass die Pla-
nenden sich selbst umfassend organi-
sieren. Folglich muss sie nichts koordi-
nieren, sondern hat vielmehr die Mög-
lichkeit, die Planenden an ihre Haftung 
zu erinnern und darauf hinzuweisen, 
dass am Ende beide Planer für Fehler 
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gesamtschuldnerisch haften. Sie darf 
erwarten, dass Architekt und Ingenieur 
ihre Konflikte selbst lösen. Was sie den 
Planern raten kann, ist, sich Dritten zu 
bedienen, die bei der Konfliktlösung 
helfen.  
 
Antwort 6: Auf Nachfrage teilt die Inge-
nieurin mit, dass sie nur mit den Grund-
leistungen der Leistungsphase 8 beauf-
tragt sei. Demnach schuldet sie nur 
eine Überwachung. Denn auch hier gilt 
§ 4 Abs. 2 Nr.1 Satz 1 VOB/B, wonach 
die Baufirma die Leistung unter eigener 
Verantwortung auszuführen hat. Ent-
sprechend allein haftet die Baufirma bei 
Unfällen. Nur dann, wenn sie als soge-
nannte „verantwortliche Bauleiterin“ 
nach einer Landesbauordnung (LBO) 
gesondert beauftragt wäre, würde sich 
eine Verpflichtung zur Meldung erge-
ben. So regelt z. B. § 46 Abs. 1 LBO Ba-
den-Württemberg: „Der Bauleiter hat 
darüber zu wachen, dass die Bauaus-
führung den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften (…) entspricht. Er hat im Rah-
men dieser Aufgabe auf den sicheren 
bautechnischen Betrieb der Baustelle 
(…) zu achten; die Verantwortlichkeit 
der Unternehmer bleibt unberührt. Ver-
stöße, denen nicht abgeholfen wird, hat 
er unverzüglich der Baurechtsbehörde 
mitzuteilen.“ 

Ist die Ingenieurin auf dieser Grundlage 
gesondert beauftragt, stellt das eine Tä-
tigkeit als „verantwortliche Bauleiterin“ 
dar und ist lt. Anlage 10.1 zu § 34 Abs. 
4 HOAI als Besondere Leistung geson-
dert zu vergüten. Dann müsste sie bei 
den hier vorliegenden Verstößen gegen 
die Arbeitsstättenrichtlinie tatsächlich 
eine Meldung an die Bauaufsichtsbe-
hörde vornehmen. In der Praxis führt es 
zu Missverständnissen, dass der Ge-
setzgeber hier von „Bauleiter“ spricht 
und damit die klareren Begriffe der Bau-
überwachung in der HOAI und der Bau-
leitung in der VOB/B vermischt. 
 
Fazit: 
Auf der Baustelle gibt es bauüberwa-
chende und bauleitende Tätigkeiten. 
Die Bauüberwachung ist Teil der Pla-
nungsleistung nach HOAI, die Baulei-
tung Teil der Bauleistung nach VOB/B. 
Die Planenden koordinieren sich selbst 
und haften gemeinsam dafür. Sie soll-
ten sich also nicht streiten, sondern die 
gemeinsame Zusammenarbeit suchen 
und finden. Die Bauüberwachung der 
Objektplanung koordiniert übergeord-
net alle Bauüberwacher, auch die Bau-
überwachung der Technikgewerke. Die 
Bauüberwachung der Technikgewerke 
koordiniert die Technikfirmen.  
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